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Ergänzungsvereinbarung zu Anhang 1 des Gesamtarbeitsvertrages für den 
Schweizerischen Gerüstbau 2012 - 2015 - Kaution 

Art. 1 von Anhang 1 wird wie folgt ergänzt (zwei neue Absätze): 

"Betriebe sind von der Kautionspflicht befreit, wenn die Auftragssumme (Vergütung 
gernäss Werkvertrag) geringer als 2'000 Franken ist. Diese Kautionsbefreiung gilt pro 
Kalende~ahr. Bei einer Auftragssumme zwischen 2'000 Franken und 20'000 Franken 
pro Kalenderjahr betragt die Kaution 5'000 Franken. Überschreitet die Auftragssumme 
20'000 Franken, so ist die volle Kaution in der Höhe von 1 0'000 Franken zu leisten. 
Der Arbeitgeber hat der PBK den Werkvertrag vorzuweisen, sofern die Auftragssumme 
unter 2000 Franken liegt. 

Auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft muss eine Kaution nur einmal geleistet wer­
den. Die Kaution ist an allfällige Kautionsforderungen aus anderen allgemeinverbind­
lich erklärten Gesamtarbeitsvertragen anzurechnen. Die Beweispflicht über eine be­
reits geleistete Kautionszahlung liegt beim Arbeitgeber." 
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